
Strukturierung der grundrechtlichen Argumentation 

Sinne348 zielt letztlich auf die Herstellung praktischer Konkordanz149 

bzw. auf den schonendsten Ausgleich.350 Auch der StGH bekennt sich zu 
einer Güterabwägung im Sinne einer Konfliktbereinigung gegensätzli
cher Prinzipien.351 Nachdem die ältere Rechtsprechung noch pauschal 
davon gesprochen hatte, private und öffentliche Interessen müssten 
abwägend gegenübergestellt werden,352 erfolgt später die dogmatische 
Verortung der Güterabwägung im Rahmen der Ubermassprüfung.353 

bb) Zur Kerngehaltsgarantie 

(1) Begriff und Bedeutung 

Anders als die deutsche Verfassungsordnung mit ihrem Art. 19 Abs. 2 
GG kennen die Verfassungen Österreichs, der Schweiz und Liechten
steins keine positivierte Kerngehalts- bzw. Wesensgehaltsgarantie. Den
noch ist auch in diesen Ländern in Praxis und Lehre weitgehend unbe
stritten, dass Grundrechtsbeschränkungen verfassungswidrig sind, wenn 
sie den Kerngehalt, den Wesensgehalt oder die Substanz der betroffenen 
Grundrechtsgewährleistung verletzen.354 Der liechtensteinische StGH, 
der zunächst weitgehend nur im Zusammenhang mit der Eigentumsga
rantie des Art. 34 von der "Substanz" oder dem "Wesensgehalt" gespro
chen hatte,355 akzentuiert die Kerngehaltsgarantie etwa seit Mitte der 
80er Jahre in ihrer Bedeutung als allgemeine Schrankenschranke.356 

Für die Dogmatik des gesamten deutschsprachigen Raums ist es aller
dings charakteristisch, dass bis heute keine auch nur einigermassen ein-
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